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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den 
Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG), BGBl. Nr. 451/1985, 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern 
(Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG), BGBl. Nr. 451/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 156/2015, wird wie folgt geändert: 

In § 4 wird folgende Ziffer 5 (neu) angefügt: 
 „5. Antragstellern ist ein angemessener einstweiliger Unterhaltsvorschuss auszubezahlen, wenn sie 

glaubhaft machen, dass der Unterhaltsschuldner mit der Zahlung in Verzug ist. Die näheren 
Bestimmungen über die Höhe des einstweiligen Vorschusses sowie über Art und Inhalt der 
Glaubhaftmachung des Zahlungsverzugs sind im Wege einer Verordnung des Bundesministers 
für Justiz festzulegen, dabei sind die Vermögenssituation des Antragstellers sowie die Dauer des 
Verzuges zu berücksichtigen. Der Bund ist verpflichtet, die vorausbezahlten Beträge beim 
Unterhaltsschuldner unverzüglich einzutreiben.“ 
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